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Einleitung 

Die Europäische Gemeinschaft ist ein Staatenverbund, welcher Hoheitsgewalt 
der Mitgliedstaaten gemeinschaftlich ausübt (so das Bundesverfassungsgericht  in 
seiner Maastrichtentscheidung: BVerfGE 89, 155 (188 ff.)).  Hierbei setzt die Euro-
päische Gemeinschaft Recht, welches weitestgehend von den Mitgliedstaaten 
durchgeführt  wird: die Gesetzgebungsorgane der Mitgliedstaaten setzen das Ge-
meinschaftsrecht um, die nationalen Behörden vollziehen es, die nationalen Rich-
ter legen es aus und wenden es an. Um die vertragsgemäße Durchführung  des Ge-
meinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten zu gewährleisten, sieht der EG-Vertrag 
verschiedene Aufsichtsmittel vor. Das wichtigste unter ihnen ist das Vertragsverlet-
zungsverfahren  nach Art. 226 EGV. Art. 226 Abs. 2 EGV befugt die Kommission, 
nach der Durchführung  eines Vorverfahrens  den Europäischen Gerichtshof anzuru-
fen, wenn „ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag" versto-
ßen hat. Nach dem Wortlaut der Norm könnte jedes mitgliedstaatliche Handeln 
Gegenstand des Vertragsverletzungsverfahrens  sein, also auch (vertragswidrige) 
Richtersprüche nationaler Gerichte. 

Die Aufsicht der Kommission über die Rechtsprechung der Mitgliedstaaten ist 
problematisch. Sie wirft  verschiedene Rechtsfragen auf. Folgende zwei Passagen 
aus Standardkommentaren mögen dies verdeutlichen: „Besonders problematisch 
ist die Anwendung des Vertrags verstoß Verfahrens  gegenüber Verstößen durch na-
tionale Gerichte. Die meisten Autoren raten hier zu größter Zurückhaltung, und 
zwar nicht nur wegen der Unabhängigkeit der nationalen Gerichte und der hieraus 
fließenden Unmöglichkeit der Regularisierung, sondern auch deshalb, weil der 
EGV den nationalen Gerichten bei der Anwendung und Durchsetzung des GemR 
(seil.: Gemeinschaftsrechts) eine zentrale Rolle zuweist."1 „Einen problematischen 
Sonderfall  stellt in diesem Zusammenhang die verfassungsgemäße Unabhängigkeit 
der Gerichte dar. Auch hier kann sich ein Mitgliedstaat entsprechend dem dar-
gestellten Grundsatz zur Rechtfertigung eines Verstoßes gegen Gemeinschaftsrecht 
nicht auf die richterliche Unabhängigkeit berufen. Im Schrifttum wird jedoch über-
wiegend die Ansicht vertreten, daß die Kommission bei der Einleitung entspre-
chender Verfahren  Zurückhaltung üben sollte. Dieses wird zum einen mit der Re-
spektierung der richterlichen Unabhängigkeit begründet. Zum anderen wird auf die 
Schwierigkeiten verwiesen, die sich bei der Abhilfe des Verstoßes ergeben, denn 
weder das Urteil des EuGH noch die Regierung oder das Gericht des Mitgliedstaa-
tes können ein bereits rechtskräftiges  Urteil aufheben."2 

1 P. Karpenstein  /U.  Karpenstein,  in: Grabitz /Hi l f (Hrsg.), Das Recht der Europäischen 
Union, 1999, Art. 226, Rn. 23. 

2* 



20 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob eine Aufsicht der Europäischen Gemein-
schaft über die Gerichte der Mitgliedstaaten zulässig ist. Neben den klassischen 
innerstaatlichen Elementen der gewaltenteiligen Funktionenordnung und der 
Rechtsstaatlichkeit ist hierbei insbesondere auf die Rechtsnatur der Europäischen 
Gemeinschaft einzugehen. In Kapitel 1 werden Inhalt und Begriff  der Aufsicht er-
örtert. Kapitel 2 ist den normativen Grundlagen der Gemeinschaftsaufsicht  gewid-
met. Kapitel 3 untersucht den Aufsichtsgegenstand, die rechtsprechende Gewalt 
der Mitgliedstaaten. Kapitel 4 gibt die gleichermaßen zahlreichen wie unterschied-
lichen Ansichten in Literatur und Praxis über die Zulässigkeit des Vertragsverlet-
zungsverfahrens  über die Rechtsprechungsakte nationaler Gerichte wieder. Kapitel 
5 dogmatisiert das Aufsichtswesen im Völkerrecht, in der föderativen Republik 
und in der Europäischen Gemeinschaft. Kapitel 6 schließlich zeigt auf, ob Ände-
rungen der Gemeinschaftsaufsicht  notwendig sind und welche Gestalt diese haben 
könnten. 

2 U. Ehricke,  in: Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, 2003, Art. 226 EGV, Rn. 9. 



Kapitel 1 

Das Aufsichtswesen 

A. Grundlagen der Aufsicht 

I. Begriff  der Aufsicht 

In sprachlicher Hinsicht leitet sich der Begriff  Aufsicht von den Worten „von 
oben auf etwas sehen" ab.1 Dieses weite sprachliche Verständnis entspricht jedoch 
nicht der rechtlichen Bedeutung des Begriffes. 2 Aufsicht in rechtlicher Sicht ist 
enger zu verstehen. Eine erste, noch sehr weite Definition beschreibt sie als „Über-
wachung eines Verhaltens".3 Etwas genauer wird Aufsicht des weiteren definiert 

1 So H. Triepel,  Die Reichsaufsicht. Untersuchungen zum Staatsrecht des Deutschen Rei-
ches, 1917, S. 110; W.  Kahl , Die Staatsaufsicht. Entstehung, Wandel und Neubestimmung 
unter besonderer Berücksichtigung der Aufsicht über die Gemeinden, 2000, S. 353, gibt fast 
wortgleich „von oben her auf etwas sehen" an. 

2 Grundlegend zum Begriff  der Aufsicht: H. Triepel,  Die Reichsaufsicht, S. 102 ff., 354 ff., 
479 ff., 620 ff.;  W.  Kahl,  Die Staatsaufsicht, S. 347 ff.;  weiterhin: J. Salzwedel , Staatsaufsicht 
in der Verwaltung, in: VVDStRL, Staatsaufsicht in Verwaltung und Wirtschaft,  Bd. 22 
(1965), S. 206 ff.;  M. Bullinger,  Staatsaufsicht in der Wirtschaft,  in: VVDStRL, Staatsaufsicht 
in Verwaltung und Wirtschaft,  Bd. 22 (1965), S. 264 ff.;  H. v. Mangoldt , Vom heutigen Stand-
ort der Bundesaufsicht, 1965, S. 1 ff.;  H. J. Wolff/O.  Bachof,  Verwaltungsrecht II, 4. Aufl., 
1976, S. 101 ff.;  F.-L Knemeyer,  Aufsicht, in: Staatslexikon, Bd. 1, 7. Aufl., 1985, S. 400 ff.; 
ders.,  Rechtsaufsicht als Vertrauensaufsicht,  BayVBl. 1999, 193 ff.;  P. Lerche,  in: Maunz/ 
Dürig, Grundgesetz, 1985, Art. 84, Rn. 124 ff.; Μ. Schröder,  Grundfragen  der Aufsicht in der 
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